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Es war ein typisches Treffen zwischen Anwälten, die sich kennen, wenn auch nicht so
oft sehen.

Der Kollege Shawan Jabarin aus Ramallah leitet die palästinensische
Menschenrechtsorganisation Al-Haq, die seit 1979 besteht und damit eine der ältesten
im Nahen Osten ist. Gemeinsam mit Hamdi Shaqqura vom Palestinian Centre for
Human Rights aus Gaza war er zu Besuch in Berlin, unter anderem um mit
Bundestagsabgeordneten und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen zu
sprechen. Dort traf ich sie wieder. Zum letzten Mal hatten wir uns 2007 in Ramallah
gesehen.

Die beiden sprachen auch auf einer Konferenz zum 10. Jahrestag des Gutachtens des
Internationalen Gerichtshofs in Den Haag zu der Mauer, die das Kernland Israels von
den besetzten palästinensischen Gebieten trennt. Das Gericht kam seinerzeit zu dem
Schluss, dass der Bau der Mauer völkerrechtswidrig ist, und forderte den Staat Israel
zum Baustopp sowie zur Beseitigung der Folgen auf. Doch Israel hat das Gutachten
nicht anerkannt, und das höchste israelische Gericht hat nur in einigen Einzelfällen den
Abriss oder die Verschiebung der Mauer verfügt.

Bei unserem Treffen ging es um Rechtsschutzmöglichkeiten für Folteropfer und
Betroffene anderer Menschenrechtsverletzungen außerhalb der Region. In
verschiedenen europäischen Ländern haben palästinensische Menschenrechtler
gemeinsam mit lokalen Anwälten bereits versucht, Strafverfahren gegen hohe
israelische Militärs und Politiker einzuleiten, wenn diese auf der Durchreise in den
jeweiligen Ländern waren. Dabei erging es ihnen im Prinzip genauso wie uns allen, die
wir auf ähnliche Weise immer wieder probieren, das Weltrechtsprinzip oder Prinzip der
Universellen Jurisdiktion gegen Tatverdächtige aus mächtigen Staaten anzuwenden: Die
politischen Hindernisse für eine Strafverfolgung sind hoch.

So nahm beispielsweise in den Niederlanden ein Gericht in einem Fall zu Unrecht an,
dass die eines Kriegsverbrechen in Palästina beschuldigte Person durch Immunität
geschützt sei. Erst nach der Ausreise wurde der rechtliche Irrtum aufgeklärt, ohne dass
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dies irgendwelche Folgen gehabt hätte.

Recht haben, Recht bekommen – das ist in diesen Fällen noch schwieriger als
gewöhnlich. Denn alle betroffenen Staaten befürchten außenpolitischen Ärger, sollten
sie Tatverdächtige festnehmen. In Deutschland, so erklärte ich meinen Kollegen, wird
die Situation noch dadurch erschwert, dass das freundschaftliche Verhältnis zum Staat
Israel unsere Politiker in vielen Fällen sowohl von der Kritik an
Menschenrechtsverletzungen als auch vom Ziehen von Konsequenzen abhält.
Außerdem, und dies ist für uns ein ganz spezielles Problem, gerät man schnell in die
üble Gesellschaft von offenen oder verkappten Antisemiten – auch wenn man selbst rein
sachlich und juristisch einen Rechtsverstoß bemängelt.

Allerdings hat sich in den letzten Jahren einiges zum Positiven verändert. So war
vergangenes Jahr im Willy-Brandt-Haus die beeindruckende Fotoausstellung der
kritischen israelischen Soldatengruppe Breaking the Silence zu sehen. Und erst kürzlich
haben 17 europäische Staaten Maßnahmen ergriffen, um gegen Unternehmen vorgehen,
welche die völkerrechtswidrige Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten
unterstützen oder von ihr profitieren. Auch das ist ein Thema, das wir zukünftig mit den
beiden Organisationen diskutieren wollen.

Und für diejenigen, die es immer gerne ausbalanciert haben wollen: Die Juristen aus
Gaza und Ramallah kämpfen auch gegen Menschenrechtsverletzungen, die von
palästinensischen Autoritäten begangen werden. So sitzen sie immer wieder zwischen
allen Stühlen – und dazu gehört in der oft angespannten Situation wirklich Mut.

Wolfgang Kaleck ist Berliner Rechtsanwalt und Generalsekretär des European Center
for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Kaleck hat sich in den vergangenen
Jahren mit Menschenrechtsverletzungen in Argentinien bis Abu Ghraib und Kolumbien
bis Philippinen beschäftigt; aktuell ist der NSA-Whistleblower Edward Snowden einer
seiner Mandanten.

3 Kommentare

Karl Friederichs, Berlin
#1  —  vor 4 Jahren

Von ähnlichen Schwierigkeit der Rechtsverfolgung, von denen Kollege Kaleck
hier berichtet, gibt es nach einer von Misereor auf seiner Internetseite
veröffentlichten Studie auch bei der inländsichen Verfolgung von Straftaten
deutscher Unternehmen im Ausland http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion
/Studie_Unternehmen_zur_Verantwortung_ziehen_2014.pdf
(http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion
/Studie_Unternehmen_zur_Verantwortung_ziehen_2014.pdf). Auch das deutsche
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Rechtswesen scheint insoweit noch Verbesserungspotential zu haben.

ghislaine (http://community.zeit.de/user/495460)
#2  —  vor 4 Jahren

Danke für Ihr mutiges Engagement, Herr Kaleck !!!!!

Seshemisham
#3  —  vor 4 Jahren

Nicht nur ausbalnacierter sondern auch genauer…

„zu der Mauer, die das Kernland Israels von den besetzten palästinensischen
Gebieten trennt.“
Ich halte die Bezeichnung Absperranlage für korrekter da es sich nicht überall um
eine Mauer handelt sondern es auch Abschnitte gibt die aus einem Zaun bestehen.
Anstatt den Namen Palästina zu verwenden sollte hier korrekterweise
Westjordanland verwendet werden, denn als Palästina wurde das gesamte
Mandatsgebiet ( heute Israel, Gaza Streifen, Westjordanland und Jordanien)
bezeichnet. Dies gilt auch für das Gutachten selbst wo auch der Ausdruck
Occupied Palestinian Territory zur Verwendung kommt. Ich halte BUM für
passender = Besetztes Umstrittenes Mandatsgebiet.
„Das Gericht kam seinerzeit zu dem Schluss, dass der Bau der Mauer
völkerrechtswidrig ist, und forderte den Staat Israel zum Baustopp sowie zur
Beseitigung der Folgen auf.“
Das Gericht hat mit folgender Aussage festgelegt auf was es sich in seinem
Gutachten eigendlich beziehen soll:“… considers that it is not called upon to
examine the legal consequences arising from the construction of those parts of the
wall which are on the territory of Israel itself.“ Es geht also nur um die Teile der
Absperranlage die jenseits der Grünen Linie gebaut wurden und nicht um die
Absperranlage als solches. Die so entstehende Fläche macht etwa 12% oder 580
QKm aus. Übrigens ausnahmslos in den Ballungsräumen von Jerusalem und Tel
Aviv.
„Rechtsschutzmöglichkeiten für Folteropfer und Betroffene anderer
Menschenrechtsverletzungen … Strafverfahren gegen hohe israelische Militärs
und Politiker einzuleiten …“ Damit wird indirekt impliziert daß ebenjene solche
Menschenrechtsverletzungen angeordnet haben. Was aber wenn ein
Araberhassender Soldat oder Offizier auf Eigeninitiative gehandelt hat? Für Israel
macht es keinen Sinn Palästinenser zu quälen – dies führt nur zu Aufruhr. Einzige
Ausnahmen sind „tickende Bomben“. So werden Palästinenser bezeichnet die
wichtige Informationen haben könnten die zur Verhinderung eines Attentats führen
könnten. Da wird Druck ausgeübt – zu Recht meine ich. Würde man rein sachlich
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und juristisch einen Rechtsverstoß bemängeln wollen müsste man nachweisen
können daß ein solcher Verdacht nicht bestanden hat. Es würde mich interessieren
wie man da argumentieren will.
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